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VII (Kriegstrauung In Deſterreich ohne Aufgebot und ohne Auf
gebotsdispens.) Der Bräutigam Leopold mußte bei der allgemeinen
Mobiliſierung m Auguſt 1914 einrücken. Der Pfarrer war der irrigen
Meinung, ES genüge m dieſem beſonderen Falle, daß die Brautleute
den Manifeſtationseid ablegen und dürfe auf Grund desſelben die
Trauung auch ohne vorherige irkung der Aufgebotsdispens vor

werden. Leopold wurde tatſächlich getraut, iſt eingerückt
üInd ereits mn den erſten Auguſtkämpfen 1914 gefallen

D  CT Pfarrer begann m Kenntnis der 88 69 und
der ſtaatlichen Gültigkeit dieſer Ehe ISsbald 3u zweifeln Er richtete

aher Ddlie n.⸗O Statthalterei das ſchriftliche Erſuchen, EeS
der Witwe Aloiſia die 1  en vom Aufgebote mit rückwirkender
Kraft nachtröäglich Tteilt werden, dami ihr die ſtaatliche Gültigkeit der
Eh zuerkannt werden kann.

Darauf erhie er folgenden Beſcheid: „Die Erteilung der ganz
en Aufgebotsnachſicht nach 86 Uunter dringenden Um
tänden eht Im Sinne des Geſetzes vom X  Fuli 187², R.⸗G.⸗Bl. Nr 111,

1, der politiſchen Bezirksbehörde 3 und waäre von dort 3u erwirken
geweſen. me nachträgliche Nachſichtserteilung un dieſem alle wäre
zwecklos, weil zur Konvalidierung der Ehe gemäß 88 die
neuerliche Erklärung der Eheeinwilligung unerläßlich, dieſe aber beim
Ablehen des Gatten nicht mehr möglich iſt Uebrigen iſt auch die
Ungültigkeit der Ehe Aus dieſem Grunde nach 94 B nicht
von unterſuchen.“
0 und ähnliche Fäll bon Trauungen mögen ſich 5 Kriegs

beginn nicht ſelten ereignet aben, da einerſeits manche Pfarrer das
Wort Kriegstrauung ſelbſt irrig auffaßten, anderſeits oft von den Braut⸗
ellten mit ngeſtüm eine ſofortige Trauung verlangt wurde

Seither i. wohl ſchon in den meiſten Diözeſen den Seelſorgern die
weitgehendſten Vollmachten hinſichtlich der Kriegstrauungen Tteilt worden.

Mit Erlaß des Miniſteriums de Innern vom Jänner 1917,
3  7 wurde für Eheſchließungen vbvon Uttar (Landwehr⸗,

Landſturm⸗ Perſonen oder perſönlichen Dienſtleiſtungen nach dem
Kriegsleiſtungsgeſetze herangezogenen Perſonen, wenn ſie mn dos 75  eld
abzugehen haben, beiden Brautleuten die Nachſicht des zweiten und
dritten Aufgebotes und eventuell gegen Ablegung des Manifeéſtations⸗
eides auch die Nachſicht von En drei Aufgeboten Tteilt

Der Ausdruck des Miniſterialerlaſſes „für Eheſchließungen von
Militär (Landwehr-⸗, Landſturm⸗ Perſonen oder 3u perſönlichen Dienſt⸗
leiſtungen herangezogenen Perſonen“ hat ſowohl bei kirchlichen Stellen
als auch bei politiſchen Bezirksämtern der irrigen Auffaſſung Nnid
egeben, 4ls ob die in Klammer geſetzten Worte 5

an

ehr⸗, Land
ſturm“⸗Perſonen eine Einſchränkung (deuten würden, ſo daß die ETL·

wähnte Aufgebotsdispens NuUr den an und Landſturm⸗Perſonen
und perſönlichen Dienſtleiſtungen nach dem Kriegsleiſtungsgeſetze
herangezogenen Perſonen IM des ganges ins Feld Tteilt würde
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Tatſächlich muß nun aber der oben genannte Miniſterialerlaß um
weiteren Sinne aufgefaßt werden, ſo daß die Aufgebotsdispens für die
Eheſchließungen CV Militärperſonen, auch der an  Ehr. und Land
ſturm⸗Perſonen oder perſönlichen Dienſtleiſtungen herangezogenen
Perſonen, Tteilt wird wenn dieſelben ins V

⁷9

eld abzugehen haben

S Pölten. Dr Litſchauer.
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Die antiocheniſche ollekte, die überſehene Hauptorientierung für die
aulusforſchung. Grundlegende Radikalkur zur Geſchichte des Ur
chriſt

um Von Dr Valentin E  Eu, eſſor 8 96)
ürzburg 1917 2.—

Der Galaterbrief des heiligen Paulus bietet zumal uim Zuſammenhalt
mit der Apoſtelgeſchichte emnme teihe von vielumſtrittenen, belangreichen
Proöblemen zUum Lebensgang des Apoſtels und zur Geſch des Urchriſten—
tums, Am eren Löſung insbeſondere Profeſſor eL eit zwei Jahrzehnten
Uunermüdet und erfolgreich, wenn auch nicht Uunter allſeitiger Zuſtimmung,
ſich bemüht In der hier angezeigten neueſten nun aubt CTL
durch Löſung des roblem der antiocheniſchen den aupteckſtein,
der das lukaniſche und auliniſche Bauwerk harmoniſch verbindet, gefunden
und damit ſeinen bisherigen Forſchungen endgültig die Krone aufgeſetzt u
en Urch eine vorurteilsfreie, ſtreng wiſſenſchaftliche Unterſuchung der

der nach dem Berichte der Apoſtelgeſchichte einerſeits
(I) und anderſeits nach dem Zeugniſſe des Galaterbriefe (, die run
ichkeit nichts wünſchen übrig äßt und weitausgreifend Uunter kritiſcher
Berückſichtigung ſozuſagen der geſamten einſ

ägigen Literatur und CT
teilweiſer Modifizierung bisheriger eigener Anſichten alle irgend zuſammen⸗
hängenden Fragen erörtert, und ndlich durch Kombinierung beider Zeugniſſe
Hi einem Geſamtbilde omm EL zur eichung Gal — 10 Apg 11,

(12, 25) Dieſe eichung bezeichnet CTL als völlig geſichert Sie bedeutet
aber das Hauptreſultat, ſo daß „fortan ein beſonnener Exeget aran nicht mehr
zweifeln kann“ Sie bedeutet aber die Harmonie beider Berichte o daß das
lukaniſche Zeugnis durch das pauliniſche ſeine Beſtätigung und Ugleich die wert⸗
vollſte Beleuchtung erhält Darnach Wwar die Geſchichte der antiocheniſchen Küllekte
Ium einzelnen dieſe Sie IN auf dem Apoſtelkonve Gal 2, 1—10,
2. Jeruſalemreiſe Pauli M Her Jahre nach der Bekehrung
des oſtels), nachdem die von Agabus geweisſagte allgemeine Hungersnot
mn Judäa bereits eingetreten war Apg 11, , zwiſchen Paulus und
Barnabas einerſeits und den Säulenapoſteln anderſeits (höchſt wahrſcheinlich
ber Vorf 8 Pauli) im Intereſſe wie der Heidenmiſſion ſo der Geſamt
1. vereinbart Gal 2, 10a), ſodann in Antiochia auf angelegentliches
Betreiben QAult ISbald mit Erfolg durchgeführ (Apg 14, 30, Ga 2,
10b) und noch Im Winter durch die beiden Miſſionäre überbracht (A
14, 30 5 Gal 2, 10b, Jeruſalemreiſe des Paulus), ich unmittelbar
QUli Miſſionsreiſe nach dem Uüden der römiſchen Provinz Galatien
(Apg 13) anſchlo Auf Grund der genannten eichung hält der Ver
faſſer weitere bisher kontroverſe Daten für endgültig erwieſen und entſchieden,

die Ni tidentität von Gal 2, 1410 (47/48) und Apoſtelgeſchichte 15
(Apoſtelkonzi 50), die aſſung des Galaterbriefes vor dem Apoſtelkonzil,
da der Galaterbrief auf dieſes imn gar keiner

eiſe ezug nimmt der Brief geh ört


